
Vernehmlassung zu einer Teilrevision des Steuergesetzes, des Gesetzes über den Finanzaus-

gleich und zum Erlass eines Gesetzes über die Finanzierung des NFA-Beitrags 

 

 

Sehr geehrte Vernehmlassungsteilnehmer und -teilnehmerinnen 

 

Das Vernehmlassungsverfahren umfasst zwei verschiedene Varianten. Beide dienen dem Ziel der Sanierung des Kantonshaushaltes. Die Variante 

„Flat Rate Tax“ sieht zur Erzielung von Steuermehreinnahmen insbesondere die Einführung eines proportionalen Einkommenssteuersatzes von 

5.5% mit Geltung für alle Gemeinwesen (Kanton, Bezirke und Gemeinden) vor. Die Variante „Tarifkurve und NFA-Beteiligung“ beinhaltet neben 

einer Erhöhung des Kantonstarifs bei der Einkommenssteuer (Steuermehreinnahmen) eine Umverteilung der vom Kanton zu tragenden NFA-Last 

zu einem Drittel auf die Bezirke und Gemeinden (Ausgabenreduktion). Der Regierungsrat favorisiert die erste Variante „Flat Rate Tax“. 

 

In formeller Hinsicht umfasst die Variante „Flat Rate Tax“ eine Teilrevision des Steuergesetzes vom 9. Februar 2000, SRSZ 172.200, StG, und eine 

Änderung von § 22 des Gesetzes über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001, SRSZ 154.100, FAG. Die Variante „Tarifkurve und NFA-

Beteiligung“ erfordert neben einer Teilrevision des StG den Erlass eines Gesetzes über die Finanzierung des NFA-Beitrags. 

 

Das Vernehmlassungsverfahren wird elektronisch durchgeführt. Wir bitten Sie, für Ihre Stellungnahme dieses Formular zu verwenden. Dieses glie-

dert sich in zwei Teile: 

 

A. Allgemeine Vernehmlassungsfragen 

B. Vernehmlassung zu den einzelnen Bestimmungen. 
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Teil A bezweckt eine abschliessende Gesamtbeurteilung der beiden Vernehmlassungsvarianten. Teil B umfasst die besonderen Bestimmungen zur 

Variante „Flat Rate Tax“ (I) und zur Variante „Tarifkurve und NFA-Beteiligung“ (II) sowie die gemeinsamen Bestimmungen beider Varianten (III). 

Wir bitten Sie, ihre Bemerkungen zu den jeweiligen Gesetzesbestimmungen ausschliesslich in der dritten Spalte (Bemerkungen) einzutragen. 

 

Wir danken Ihnen für eine Stellungnahme zu allen Bereichen. Bitte senden Sie uns die elektronische Version Ihrer Stellungnahme (Word- und 

PDF-Version) bis spätestens 20. Januar 2016 an folgende E-Mail-Adresse: fd@sz.ch. Besten Dank. 

 

Finanzdepartement 

 

Schwyz, 9. November 2015 

mailto:fd@sz.ch
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A. Allgemeine Vernehmlassungsfragen 

 

1. Welche der folgenden Vernehmlassungsvarianten bevorzugen Sie? 

 

 Flat Rate Tax 

 Tarifkurve und NFA-Beteiligung *  

 

*  Unter Berücksichtigung der in unserem beiliegenden Schreiben formulierten Anpassungen. Dieses Schreiben bildet integrierender Bestandteil 

dieser Vernehmlassung. Die Anpassungen betreffen vor allem folgende Bereiche: Juristische Personen, Vermögenstarif, Umlagerung NFA,  Ein-

kommenstarif und Altersabzug, Kapitalabfindung, Grundstückgewinnsteuern 

 

 

2. Welche Vorteile verbinden Sie mit der bevorzugten Variante? 

+ Bei der Tarifkurve können Einkommenskategorien abgestuft nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit  - und damit fair sowie gesell-

schaftsverträglich – belastet werden. 

+ Das Progressionsmodell ist breit anerkannt und bewährt. 

+ Die Methode Tarifkurve erlaubt eine differenzierte Steuerbelastung gerade bei der heterogenen Einkommensverteilung im Kanton Schwyz. 

+ NFA Beteiligung der Gemeinden/Bezirke: Bis anhin haben die boomenden Gemeinden davon profitiert, dass sich finanzstarke Personen bei 

ihnen angesiedelt haben, ohne die damit verbundenen massiv angestiegenen NFA-Mehrkosten zu tragen. Neu werden sie diese ebenfalls 

mittragen. 
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3. Welche Nachteile verbinden Sie mit der anderen Variante (Flat Rate Tax)? 

- Verletzung des Grundsatzes der Steuerausgestaltung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im schwyzerischen Volksempfinden 

- Teile des Mittelstands müssen für NFA-Kosten aufkommen, welche sie nicht verursachen. 

- Unausgewogene Lastenverteilung, da Steuerpflichtige mit einem steuerbaren Einkommen bis CHF 200‘000 ca. CHF 80 Mio. bzw. 73% der 

Last tragen sollen, obwohl sie nur 53% des steuerbaren Einkommens vereinigen. 

- Umverteilung zulasten des Mittelstands 

- Problematik/Fehlanreize/Ungerechtigkeit durch fehlende Glättung der Steuereintrittsschwelle 

- Die Einzahlung in die 3. Säule ist für die tiefen Einkommen nicht mehr oder weniger attraktiv. 

- Der Kanton soll die Festlegung der Steuersätze bei den Ge/Bz überprüfen und greift damit in die Autonomie der Ge/Bz ein. 

- Per 01.01.2015 wurde erst das Modell des Kantonstarifs eingeführt und nun soll dieser nach zwei Jahren bereits wieder abgeschafft wer-

den. 

 

 

4. Sonstige Bemerkungen 

 Wir verweisen auf das beiliegende Vernehmlassungsschreiben, welches integrierender Bestandteil dieser Vernehmlassung bildet. 
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B. Vernehmlassung zu den einzelnen Bestimmungen 

 

I. Vernehmlassungsvariante „Flat Rate Tax“ 

 

Bisherige Fassung Revisionsvorlage Bemerkungen 

I. Steuergesetz 

A. Einkommenssteuer 

§ 33 Abs. 2 und 3 

2 Leben verheiratete Personen in rechtlich und tatsächlich 

ungetrennter Ehe, werden vom Erwerbseinkommen, das 

ein Teil unabhängig vom Beruf, Geschäft oder Gewerbe 

des anderen erzielt, 2100 Franken abgezogen; ein glei-

cher Abzug ist zulässig bei erheblicher Mitarbeit einer 

verheirateten Person im Beruf, Geschäft oder Gewerbe 

des anderen Eheteils. 

3 Weiter werden abgezogen: 

(Bst. a-g) … 

 

§ 33 Abs. 2 und 3 

Abs. 2 wird aufgehoben 

Bisheriger Abs. 3 wird zu Abs. 2. 

 

 

Absatz 2 ist beizubehalten. 

 

Die schleichende Einführung der Individualbesteuerung 

wird abgelehnt. 

§ 35 Abs. 1 Bst. a, b und e 

1 Vom Reineinkommen werden für die Steuerberechnung 

abgezogen: 

a) 6400 Franken bei den in ungetrennter Ehe lebenden 

§ 35 Abs. 1 Bst. a, b und e 

(1 Vom Reineinkommen werden für die Steuerberechnung 

abgezogen:) 

a) 26 400 Franken bei den in ungetrennter Ehe lebenden 

 

 

 

Die vorgeschlagenen hohen Abzüge werden abgelehnt. 

Die tiefen Einkommen sollen massvoll entlastet und der 

Mittelstand nicht zu stark belastet werden.  
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Ehepaaren; 

b) 3200 Franken bei den übrigen Steuerpflichtigen; 

e) 6300 Franken zusätzlich für eine allein erziehende 

Person, solange ein Kind noch nicht volljährig ist. 

Dieser Betrag wird bei Erwerbstätigkeit der allein er-

ziehenden Person um den durch Lohnausweis bestä-

tigten Nettolohn abzüglich Berufsauslagen bzw. bei 

selbstständiger Erwerbstätigkeit um den Gewinn ge-

mäss ordnungsgemäss geführter Aufzeichnung oder 

Buchhaltung, maximal jedoch um 3200 Franken er-

höht, solange ein Kind das 14. Altersjahr noch nicht 

vollendet hat. Kinderdrittbetreuungskosten gemäss § 

33 Abs. 3 Bst. e werden an diese Erhöhung ange-

rechnet; 

 

Ehepaaren; 

b) 13 200 Franken bei den übrigen Steuerpflichtigen; 

e) 6300 Franken zusätzlich für eine allein erziehende Per-

son, solange ein Kind noch nicht volljährig ist. Dieser Be-

trag wird bei Erwerbstätigkeit der allein erziehenden Per-

son um den durch Lohnausweis bestätigten Nettolohn 

abzüglich Berufsauslagen bzw. bei selbstständiger Er-

werbstätigkeit um den Gewinn gemäss ordnungsgemäss 

geführter Aufzeichnung oder Buchhaltung, maximal je-

doch um 3200 Franken erhöht, solange ein Kind das 14. 

Altersjahr noch nicht vollendet hat. Kinderdrittbetreu-

ungskosten gemäss § 33 Abs. 2 Bst. e werden an diese 

Erhöhung angerechnet; 

 

 

§ 36 Abs. 1 bis 4 5. Steuerberechnung 

 a) Steuertarif 

 aa) Tarif für Bezirke, Gemeinden 

 und Kirchgemeinden 

1 Die Einkommenssteuer beträgt: 

0.25 Prozent für die ersten  1 300 Franken 

0.50 Prozent für die weiteren 1 100 Franken 

0.75 Prozent für die weiteren 1 000 Franken 

1.00 Prozent für die weiteren 900 Franken 

1.25 Prozent für die weiteren 900 Franken 

1.50 Prozent für die weiteren 1 000 Franken 

1.75 Prozent für die weiteren 1 100 Franken 

2.00 Prozent für die weiteren 1 600 Franken 

2.25 Prozent für die weiteren 2 100 Franken 

§ 36 Überschrift, Abs. 1 bis 4 5. Steuerberechnung 

 a) Steuersatz 

1 Die einfache Steuer beträgt 5.5 Prozent des steuerbaren 

Einkommens. 

2 Das steuerbare Einkommen wird für die Steuerberechnung 

auf die nächsten hundert Franken abgerundet. 

Abs. 3 und 4 werden aufgehoben 

 

 

 

 

Der Einheitstarif soll in wenige Stufen aufgebrochen wer-

den. Der Einheitstarif wird der Einkommensstruktur im 

Kanton Schwyz nicht gerecht. 
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2.50 Prozent für die weiteren 3 200 Franken 

2.75 Prozent für die weiteren 5 300 Franken 

3.00 Prozent für die weiteren 7 400 Franken 

3.25 Prozent für die weiteren 9 500 Franken 

3.50 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

3.65 Prozent für die weiteren 8 400 Franken 

3.90 Prozent für die weiteren 175 100 Franken 

Für steuerbare Einkommen über 230 400 Franken beträgt 

die einfache Steuer für das ganze Einkommen 3.65 Prozent. 

2 Für gemeinsam steuerpflichtige Ehepaare wird der Steuer-

satz ermittelt, indem das steuerbare Einkommen durch den 

Divisor 1.9 geteilt wird. 

3 … 

4 Das steuerbare Einkommen wird für die Steuerberech-

nung auf die nächsten hundert Franken abgerundet. 

 

§ 36a 

§ 36 gilt auch für die Kantonssteuer. Hinzu kommt eine 

zusätzliche Tarifstufe von 7 Prozent für die weiteren 155 

500  Franken. Für steuerbare Einkommen über 385 900 

Franken beträgt die einfache Steuer für das ganze Ein-

kommen 5 Prozent. 

 

§ 36a 

wird aufgehoben 

 

§ 37 

Gehören zu den Einkünften Kapitalabfindungen für wie-

derkehrende Leistungen, wird die Einkommenssteuer un-

ter Berücksichtigung der übrigen Einkünfte zu dem Steu-

§ 37 

wird aufgehoben 
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ersatz berechnet, der sich ergäbe, wenn an Stelle der 

einmaligen Leistung eine entsprechende jährliche Leis-

tung ausgerichtet würde. 

 

§ 38 bb) Besondere Kapitalleistungen 

1 Kapitalleistungen gemäss § 23 sowie Zahlungen bei Tod 

und für bleibende körperliche und gesundheitliche Nach-

teile werden gesondert zu dem Steuersatz berechnet, der 

sich ergäbe, wenn an Stelle der einmaligen eine jährliche 

Leistung von 1/25 der Kapitalleistung ausgerichtet würde. 

Die einfache Steuer beträgt maximal 2.5 Prozent. 

2 Die Sozialabzüge gemäss § 35 werden nicht gewährt. 

 

§ 38 b) Sonderfälle 

 aa) Besondere Kapitalleistungen 

1 Kapitalleistungen gemäss § 23 sowie Zahlungen bei Tod 

und für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile 

werden gesondert besteuert. 

2 Die einfache Steuer beträgt 2.5 Prozent. 

3 Die Sozialabzüge gemäss § 35 werden nicht gewährt. 

 

 

 

 

Die vorgelegte Einführung des Modells der "Flat Rate 

Tax" bei den besonderen Kapitalleistungen führt zu mas-

sivsten Mehrbelastungen für die tiefen und mittleren Ka-

pitalauszahlungen und setzt damit Fehlanreize.   

Ein gestaffeltes Tarif-Modell ist vorzulegen. 

§ 39b Abs. 1  ee) Liquidationsgewinne 

1 Wird die selbstständige Erwerbstätigkeit nach dem voll-

endeten 55. Altersjahr oder wegen Unfähigkeit zur Wei-

terführung infolge Invalidität definitiv aufgegeben, so ist 

die Summe der in den letzten zwei Geschäftsjahren reali-

sierten stillen Reserven getrennt vom übrigen Einkom-

men zu besteuern. Einkaufsbeiträge gemäss § 33 Abs. 1 

Buchstabe d sind abziehbar. Werden keine solchen Ein-

käufe vorgenommen, so wird die Steuer auf dem Betrag 

der realisierten stillen Reserven, für den die steuerpflich-

tige Person die Zulässigkeit eines Einkaufs gemäss § 33 

Abs. 1 Buchstabe d nachweist, in gleicher Weise wie für 

Kapitalleistungen nach § 38 erhoben. Für den Restbetrag 

der realisierten stillen Reserven bestimmt sich die Steuer 

§ 39b Überschrift, Abs. 1 dd) Liquidationsgewinne 

1 Wird die selbstständige Erwerbstätigkeit nach dem vollen-

deten 55. Altersjahr oder wegen Unfähigkeit zur Weiterfüh-

rung infolge Invalidität definitiv aufgegeben, so ist die Sum-

me der in den letzten zwei Geschäftsjahren realisierten stillen 

Reserven getrennt vom übrigen Einkommen zu besteuern. 

Einkaufsbeiträge gemäss § 33 Abs. 1 Bst. d sind abziehbar. 

Werden keine solchen Einkäufe vorgenommen, so wird die 

Steuer auf dem Betrag der realisierten stillen Reserven, für 

den die steuerpflichtige Person die Zulässigkeit eines Ein-

kaufs gemäss § 33 Abs. 1 Bst. d nachweist, in gleicher Weise 

wie für Kapitalleistungen nach § 38 erhoben. Für den Restbe-

trag der realisierten stillen Reserven bestimmt sich die Steuer 

ebenfalls nach § 38. 
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ebenfalls nach § 38, wobei die einfache Steuer minimal 1 

Prozent und maximal 3 Prozent beträgt. 

 

B. Ausgleich der kalten Progression 

§ 49 Abs. 1 

1 Verändert sich der schweizerische Landesindex der Kon-

sumentenpreise gegenüber dem Indexstand von 100.8 

Punkten (Basis Dezember 2005 = 100) oder nach einer 

Anpassung um mindestens 10 Prozent, sind die Tarife 

der Einkommenssteuer unter Beibehaltung der Belas-

tungsverhältnisse und unter Berücksichtigung der Teue-

rung, der Wirtschaftslage und der Finanzlage der Ge-

meinwesen auf die nächste Steuerperiode hin zu ändern. 

Ausserdem können zu diesem Zwecke die Abzüge ge-

mäss §§ 28, 33, 35 und 47 sowie der Mindestbetrag ge-

mäss § 15a Abs. 1 Bst. a der Teuerung angepasst werden. 

 

§ 49 Abs. 1 

1 Verändert sich der schweizerische Landesindex der Konsu-

mentenpreise gegenüber dem Indexstand von … Punkten 

(Stand Dezember 2015; Basis Dezember 2005 = 100) oder 

nach einer Anpassung um mindestens 10 Prozent, sind die 

Abzüge gemäss §§ 28, 33, 35 und 47 sowie der Mindestbe-

trag gemäss § 15a Abs. 1 Bst. a unter Beibehaltung der Be-

lastungsverhältnisse und unter Berücksichtigung der Teue-

rung, der Wirtschaftslage und der Finanzlage der Gemeinwe-

sen auf die nächste Steuerperiode hin anzupassen. 

 

 

C. Quellensteuer 

§ 90 Abs. 2 

2 Der Steuerabzug für die in rechtlich und tatsächlich un-

getrennter Ehe lebenden Personen, die beide erwerbstä-

tig sind, richtet sich nach Tarifen, die ihrem Gesamtein-

kommen (§ 9 Abs. 1) Rechnung tragen und die Pauscha-

len und Abzüge nach Abs. 1 sowie den Abzug bei Er-

werbstätigkeit beider Eheleute (§ 33 Abs. 2) berücksichti-

gen. 

§ 90 Abs. 2 

wird aufgehoben 
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D. Übergangsrecht 

--- § 250e (neu) 12. Teilrevision vom 25. Mai 2016 

1 Die geänderten Bestimmungen finden erstmals auf die im 

Kalenderjahr 2017 zu Ende gehende Steuerperiode Anwen-

dung. 

2 Für die Änderungen bei der Quellensteuer und für die Än-

derungen bei der Grundstückgewinnsteuer gilt das Über-

gangsrecht der §§ 245 und 246 analog mit Stichtag 31. De-

zember 2016. 

3 Für Steuerübertretungen, deren Verjährungsfristen für die 

Strafverfolgung vor dem 1. Januar 2017 zu laufen begonnen 

haben oder die vor diesem Datum rechtskräftig beurteilt 

worden sind, gilt das neue Verjährungsrecht, sofern dieses 

milder ist als das bisherige Recht. 

 

 

 

II. Gesetz über den Finanzausgleich (FAG) 

 

 

 

§ 22 

Der Regierungsrat prüft und genehmigt nach den Grunds-

ätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit den Voran-

schlag und Steuerfuss 2002 von Gemeinden, die für das 

Rechnungsjahr 2001 eine Zusicherung für Leistungen des 

II. 

Das Gesetz über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001 

wird wie folgt geändert: 

§ 22 Abs. 2 (neu) 

2 Gemeinden und Bezirke, die für das Rechnungsjahr 2016 

eine Zusicherung für Leistungen des Finanzausgleichs einge-

holt haben, reichen ihren Voranschlag mit Steuerfuss für das 

Jahr 2017 vor der Verabschiedung an die Gemeindever-

 

 

 

 

 

Streichung dieses neuen Absatzes. 

Ist nicht notwendig, da die Ge/Bz selbstverantwortlich 

handeln können und es der Gemeindeautonomie wider-

spricht. Die Vergangenheit und Gegenwart hat gezeigt, 

dass die Ge/Bz ihre Finanzen im Griff haben. 
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Finanzausgleichs eingeholt haben. 

Abs. 2: --- 

sammlung bzw. Bezirksgemeinde dem Regierungsrat ein. 

Dieser prüft und genehmigt die Anträge nach den Grundsät-

zen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. 

 

III. Inkrafttreten 

--- III. 

1 Dieser Beschluss wird dem Referendum gemäss §§ 34 und 

35 der Kantonsverfassung unterstellt. 

2 Er wird im Amtsblatt publiziert und nach Inkrafttreten in die 

Gesetzsammlung aufgenommen. 

3 Er tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. § 22 Abs. 2 des Gesetzes 

über den Finanzausgleich tritt [rückwirkend] auf den 1. Au-

gust 2016 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Redaktionelle Änderungen 

§ 28 Abs. 1 

1 Weiter können als Berufskosten die übrigen für die 

Ausübung des Berufes erforderlichen Kosten abgezogen 

werden. § 33 Abs. 3 Bst. g bleibt vorbehalten. 

 

§ 28 Abs. 1 

1 Weiter können als Berufskosten die übrigen für die Aus-

übung des Berufes erforderlichen Kosten abgezogen werden. 

§ 33 Abs. 2 Bst. g bleibt vorbehalten. 

 

 

§ 39 cc) Lotteriegewinne 

 

§ 39 Überschrift bb) Lotteriegewinne  

§ 39a dd) Kleine Arbeitsentgelte 

 

§ 39a Überschrift cc) Kleine Arbeitsentgelte  



12  
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II. Vernehmlassungsvariante „Tarifkurve und NFA-Beteiligung“ 
 

 

Bisherige Fassung Revisionsvorlage Bemerkungen 

I. Steuergesetz 

A. Einkommenssteuer 

§ 36 Abs. 3 und 4 

3 … 

4 Das steuerbare Einkommen wird für die Steuerberech-

nung auf die nächsten hundert Franken abgerundet. 

 

§ 36 Abs. 3 und 4 

Abs. 3 wird aufgehoben. 

Bisheriger Abs. 4 wird zu Abs. 3. 

 

§ 36a 

§ 36 gilt auch für die Kantonssteuer. Hinzu kommt eine 

zusätzliche Tarifstufe von 7 Prozent für die weiteren 155 

500 Franken. Für steuerbare Einkommen über 385 900 

Franken beträgt die einfache Steuer für das ganze Ein-

kommen 5 Prozent. 

 

§ 36a Abs. 1 und 2 (neu) 

1 Die Einkommenssteuer beträgt: 

0.25 Prozent für die ersten 1 300 Franken 

0.50 Prozent für die weiteren 1 100 Franken 

0.75 Prozent für die weiteren 1 000 Franken 

1.00 Prozent für die weiteren 900 Franken 

1.25 Prozent für die weiteren 900 Franken 

1.50 Prozent für die weiteren 1 000 Franken 

1.75 Prozent für die weiteren 1 100 Franken 

2.00 Prozent für die weiteren 1 600 Franken 

2.25 Prozent für die weiteren 2 100 Franken 

2.50 Prozent für die weiteren 3 200 Franken 

2.75 Prozent für die weiteren 5 300 Franken 

3.00 Prozent für die weiteren 7 400 Franken 

 

Die unteren Einkommen sind massvoll zu entlasten, in-

dem entweder die Sozialabzüge gemäss §35 Abs. 1 er-

höht werden und/oder die Tarifkurve gemäss §36a Abs. 1 

angepasst wird. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die 

Streichung des Altersabzugs im Betrag von CHF 3'200 

gemäss §35 Abs. 1 lit. f. 
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3.25 Prozent für die weiteren 9 500 Franken 

3.50 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

3.75 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

4.00 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

4.25 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

4.50 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

4.75 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

5.00 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

5.25 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

5.50 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

5.75 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

6.00 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

6.25 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

6.50 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

6.75 Prozent für die weiteren 10 500 Franken 

7.00 Prozent für die weiteren 183 000 Franken 

Für steuerbare Einkommen über 366 400 Franken beträgt die 

einfache Steuer für das ganze Einkommen 5.80 Prozent. 

2 § 36 Abs. 2 und 3 gelten sinngemäss. 

 

B. Ausgleich der kalten Progression 

§ 49 Abs. 1 

1 Verändert sich der schweizerische Landesindex der Kon-

sumentenpreise gegenüber dem Indexstand von 100.8 

Punkten (Basis Dezember 2005 = 100) oder nach einer 

Anpassung um mindestens 10 Prozent, sind die Tarife 

der Einkommenssteuer unter Beibehaltung der Belas-

tungsverhältnisse und unter Berücksichtigung der Teue-

§ 49 Abs. 1 

1 Verändert sich der schweizerische Landesindex der Kon-

sumentenpreise gegenüber dem Indexstand von … Punkten 

(Stand Dezember 2015; Basis Dezember 2005 = 100) oder 

nach einer Anpassung um mindestens 10 Prozent, sind die 

Tarife der Einkommenssteuer unter Beibehaltung der Belas-

tungsverhältnisse und unter Berücksichtigung der Teuerung, 
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rung, der Wirtschaftslage und der Finanzlage der Ge-

meinwesen auf die nächste Steuerperiode hin zu ändern. 

Ausserdem können zu diesem Zwecke die Abzüge ge-

mäss §§ 28, 33, 35 und 47 sowie der Mindestbetrag ge-

mäss § 15a Abs. 1 Bst. a der Teuerung angepasst werden. 

 

der Wirtschaftslage und der Finanzlage der Gemeinwesen 

auf die nächste Steuerperiode hin zu ändern. Ausserdem 

können zu diesem Zwecke die Abzüge gemäss §§ 28, 33, 35 

und 47 sowie der Mindestbetrag gemäss § 15a Abs. 1 Bst. a 

der Teuerung angepasst werden. 

C. Übergangsrecht 

--- § 250e (neu) 12. Teilrevision vom 25. Mai 2016 

1 Die geänderten Bestimmungen finden erstmals auf die im 

Kalenderjahr 2017 zu Ende gehende Steuerperiode Anwen-

dung. 

2 Für die Änderungen bei der Grundstückgewinnsteuer gilt 

das Übergangsrecht nach § 246 analog mit Stichtag 31. De-

zember 2016. 

3 Für Steuerübertretungen, deren Verjährungsfristen für die 

Strafverfolgung vor dem 1. Januar 2017 zu laufen begonnen 

haben oder die vor diesem Datum rechtskräftig beurteilt 

worden sind, gilt das neue Verjährungsrecht, sofern dieses 

milder ist als das bisherige Recht. 

 

 

II. Gesetz über die Finanzierung des NFA-Beitrags 

--- § 1 Grundsatz 

1 Der jährliche Kantonsbeitrag an den Ressourcenausgleich 

gemäss dem Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenaus-

gleich (FiLaG) wird zu zwei Dritteln durch den Kanton und zu 

einem Drittel durch die Bezirke und Gemeinden finanziert. 
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2 Den Anteil der Bezirke und Gemeinden tragen zu einem 

Drittel die Bezirke und zu zwei Dritteln die Gemeinden. 

 

--- 
§ 2 Bemessung der Bezirks- und Gemeindeanteile 

1 Der jährliche Anteil des einzelnen Bezirks bestimmt sich im 

Verhältnis seines Anteils am jeweiligen Ressourcenpotenzial 

aller Bezirke. 

2 Der jährliche Anteil der einzelnen Gemeinde bestimmt sich 

im Verhältnis ihres Anteils am jeweiligen Ressourcenpotenzial 

aller Gemeinden. 

3 Die Repartition der direkten Bundessteuer wird zur Be-

stimmung der Anteile nicht berücksichtigt. 

 

 

 

Die Umlage erfolgt basierend auf dem Bundessystem 

bzw. nach der durchschnittlichen Ressourcenkraft je Ein-

wohner und Anzahl Einwohner der Gemeinde oder des 

Bezirkes. 

--- 
§ 3 Zahlungstermin 

Die Bezirke und Gemeinden haben ihre Anteile jeweils per 

31. Oktober dem Finanzdepartement zu überweisen. 

 

 

--- 
§ 4 Zuständigkeiten 

1 Der Regierungsrat setzt jährlich die Anteile der Bezirke und 

Gemeinden fest. 

2 Dem Finanzdepartement obliegt der Bezug der Bezirks- 

und Gemeindeanteile. 

 

 

--- 
§ 5 Vollzug 

Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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III. Inkrafttreten 

--- 
1 Dieser Beschluss wird dem Referendum gemäss §§ 34 und 

35 der Kantonsverfassung unterstellt. 

2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in 

die Gesetzsammlung aufgenommen. 

3 Er tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
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III. Gemeinsame Bestimmungen beider Vernehmlassungsvarianten 

 

Bisherige Fassung Revisionsvorlage Bemerkungen 

A. Vermögenssteuer 

§ 48 b) Steuertarif § 48 Überschrift b) Steuertarif 

 aa) Bezirke, Gemeinden und Kirch- 

 gemeinden 

 

 

--- § 48a (neu) bb) Kanton 

1 Die Vermögenssteuer für die ersten 500 000 Franken des 

steuerbaren Vermögens beträgt 0.6 Promille und für den da-

rüber liegenden Teil 1.2 Promille. 

2 Das steuerbare Vermögen wird für die Steuerberechnung 

auf die nächsten tausend Franken abgerundet. 

 

 

Keine neue Heiratsstrafe! 

Für gemeinsam steuerpflichtige Ehepaare muss der dop-

pelte Betrag zum tieferen Satz im Vergleich zu jenem bei 

Einzelpersonen gelten (bei einem zweistufigen Tarifsys-

tem zur Anwendung). 

Dabei soll der gleiche Gesamtsteuerertrag von ca. CHF 

55,6 Mio. erzielt werden. 

B. Grundstückgewinnsteuer 

§ 120 Abs. 3 

3 Die gemäss Abs. 1 berechnete Grundstückgewinnsteuer 

ermässigt sich bei einer anrechenbaren Besitzesdauer von: 

vollen 5 Jahren um  10 Prozent 

vollen 6 Jahren um  13 Prozent 

vollen 7 Jahren um  16 Prozent 

vollen 8 Jahren um  19 Prozent 

§ 120 Abs. 3 

3 Die gemäss Abs. 1 berechnete Grundstückgewinnsteuer 

ermässigt sich bei einer anrechenbaren Besitzesdauer von: 

vollen 5 Jahren um  5.0 Prozent 

vollen 6 Jahren um  7.5 Prozent 

vollen 7 Jahren um  10.0 Prozent 

vollen 8 Jahren um  12.5 Prozent 

 

Einführung eines Sondertarifes zur Besteuerung der Ein- 

und Umzonungsgewinne mit höheren als den vorge-

schlagenen Ansätzen. 
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vollen 9 Jahren um  22 Prozent 

vollen 10 Jahren um  25 Prozent 

vollen 11 Jahren um  28 Prozent 

vollen 12 Jahren um  31 Prozent 

vollen 13 Jahren um  34 Prozent 

vollen 14 Jahren um  37 Prozent 

vollen 15 Jahren um  40 Prozent 

vollen 16 Jahren um  43 Prozent 

vollen 17 Jahren um  46 Prozent 

vollen 18 Jahren um  49 Prozent 

vollen 19 Jahren um  52 Prozent 

vollen 20 Jahren um  55 Prozent 

vollen 21 Jahren um  58 Prozent 

vollen 22 Jahren um  61 Prozent 

vollen 23 Jahren um  64 Prozent 

vollen 24 Jahren um  67 Prozent 

vollen 25 Jahren um  70 Prozent 

 

vollen 9 Jahren um  15.0 Prozent 

vollen 10 Jahren um  17.5 Prozent 

vollen 11 Jahren um  20.0 Prozent 

vollen 12 Jahren um  22.5 Prozent 

vollen 13 Jahren um  25.0 Prozent 

vollen 14 Jahren um  27.5 Prozent 

vollen 15 Jahren um  30.0 Prozent 

vollen 16 Jahren um  32.5 Prozent 

vollen 17 Jahren um  35.0 Prozent 

vollen 18 Jahren um  37.5 Prozent 

vollen 19 Jahren um  40.0 Prozent 

vollen 20 Jahren um  42.5 Prozent 

vollen 21 Jahren um  45.0 Prozent 

vollen 22 Jahren um  47.5 Prozent 

vollen 23 Jahren um  50.0 Prozent 

vollen 24 Jahren um  52.5 Prozent 

vollen 25 Jahren um  55 Prozent 

 

C. Gratisaktien und Gratisnennwerterhöhungen 

§ 20b Abs. 1 

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse 

und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsan-

teilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der 

Veräusserung solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug 

des zurechenbaren Aufwandes im Umfang von 50 Pro-

zent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindes-

tens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer 

§ 20b Abs. 1 

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und 

geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizi-

pationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwert-

erhöhungen und dergleichen) sowie Gewinne aus der Ver-

äusserung solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des 

zurechenbaren Aufwandes im Umfang von 50 Prozent steu-

erbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent 
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Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. 

 

des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft o-

der Genossenschaft darstellen. 

 

§ 21 Abs. 1 Bst. c und Abs. 1a 

1 Steuerbar sind alle Erträge aus beweglichem Vermögen, 

insbesondere: 

c) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und 

geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art. Ein bei der 

Rückgabe von Beteiligungsrechten erzielter Liquidations-

überschuss gilt in dem Jahre als realisiert, in dem die Ver-

rechnungssteuerforderung entsteht; 

1a Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und 

geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und 

Partizipationsscheinen sind im Umfang von 50 Prozent 

steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 

Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesell-

schaft oder Genossenschaft darstellen. 

 

§ 21 Abs. 1 Bst. c und Abs. 1a 

(1 Steuerbar sind alle Erträge aus beweglichem Vermögen, 

insbesondere:) 

c) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und 

geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich 

Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen). 

Ein bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten erzielter Liqui-

dationsüberschuss gilt in dem Jahre als realisiert, in dem die 

Verrechnungssteuerforderung entsteht; 

1a Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und 

geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizi-

pationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwert-

erhöhungen und dergleichen) sind im Umfang von 50 Pro-

zent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 

Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesell-

schaft oder Genossenschaft darstellen. 

 

 

D. Gewinnsteuer 

§ 71 Abs. 2 

2 Der steuerbare Reingewinn wird für die Steuerberech-

nung auf die nächsten hundert Franken abgerundet. 

Abs. 3: --- 

§ 71 Abs. 2 und 3 (neu) 

2 Gewinne von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 

mit ideellen Zwecken werden nicht besteuert, sofern sie 

höchstens 20 000 Franken betragen und ausschliesslich und 
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unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind. 

3 Der steuerbare Reingewinn wird für die Steuerberechnung 

auf die nächsten hundert Franken abgerundet. 

 

E. Steuererlass 

§ 194 2. Steuererlass 

1 Steuerpflichtigen, für die infolge einer Notlage die Be-

zahlung der Steuer, eines Zinses, einer Busse wegen 

Übertretung oder von Kosten eine grosse Härte bedeu-

ten würde, können die geschuldeten Beträge ganz oder 

teilweise erlassen werden. 

2 Das Erlassgesuch muss schriftlich begründet und mit den 

nötigen Beweismitteln der kantonalen Steuerverwaltung 

eingereicht werden. Diese holt die Stellungnahme der Ge-

meinde ein und entscheidet über das Gesuch. 

3 Gegen den Entscheid der kantonalen Steuerverwaltung 

kann Beschwerde beim Regierungsrat gemäss Verwaltungs-

rechtspflegegesetz erhoben werden. 

4 Die Einreichung eines Steuererlassgesuches hemmt den 

Bezug nicht. 

5 Bei offensichtlich unbegründeten Gesuchen können Ver-

fahrenskosten erhoben werden. 

 

§ 194 Überschrift, Abs. 1 bis 5 2. Steuererlass 

 a) Grundsatz 

1 Steuerpflichtigen Personen, für die infolge einer Notlage 

die Bezahlung der Steuer, eines Zinses, einer Busse wegen 

Übertretung oder von Kosten eine grosse Härte bedeuten 

würde, können die geschuldeten Beträge auf Gesuch hin 

ganz oder teilweise erlassen werden. 

2 Der Steuererlass bezweckt, zur dauerhaften Sanierung der 

wirtschaftlichen Lage der steuerpflichtigen Person beizutra-

gen. Er hat der steuerpflichtigen Person selbst und nicht ih-

ren Gläubigern zugutezukommen. 

3 Bussen und Nachsteuern werden nur in besonders begrün-

deten Ausnahmefällen erlassen. 

Abs. 4 und 5 werden aufgehoben 

 

 

--- § 194a (neu) b) Ablehnungsgründe 

Der Steuererlass kann insbesondere abgelehnt werden, wenn 

die steuerpflichtige Person: 
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a) ihre Pflichten im Veranlagungsverfahren schwerwiegend 

oder wiederholt verletzt hat, sodass eine Beurteilung der fi-

nanziellen Situation in der betreffenden Steuerperiode nicht 

mehr möglich ist; 

b) ab der Steuerperiode, auf die sich das Erlassgesuch be-

zieht, trotz verfügbarer Mittel keine Rücklagen vorgenom-

men hat; 

c) im Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuerforderung trotz ver-

fügbarer Mittel keine Zahlungen geleistet hat; 

d) die mangelnde Leistungsfähigkeit durch freiwilligen Ver-

zicht auf Einkommen oder Vermögen ohne wichtigen Grund, 

durch übersetzte Lebenshaltung oder dergleichen grobfahr-

lässig herbeigeführt hat; 

e) während des Beurteilungszeitraums andere Gläubiger be-

vorzugt behandelt hat. 

 

--- § 194b (neu) c) Erlassgesuch 

1 Das Erlassgesuch muss schriftlich und begründet sein und 

die nötigen Beweismittel enthalten. Im Gesuch ist die Notla-

ge darzulegen, derzufolge die Zahlung der Steuer, des Zin-

ses, der Busse oder der Kosten eine grosse Härte bedeuten 

würde. 

2 Das Erlassgesuch ist bei der kantonalen Steuerverwaltung 

(Erlassbehörde) einzureichen. Diese holt die Stellungnahme 

der Gemeinde ein und entscheidet über das Gesuch. 

3 Die Erlassbehörde tritt nur auf Gesuche ein, die vor Zustel-

lung des Zahlungsbefehls (Art. 38 Abs. 2 SchKG) eingereicht 

werden. Die Einreichung eines Erlassgesuches hemmt den 

Bezug nicht. 
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4 In Quellensteuerfällen kann nur die steuerpflichtige Person 

oder deren Vertreter ein Erlassgesuch einreichen. 

 

--- § 194c (neu) d) Verfahren 

1 Für den Gesuchsteller gelten die Verfahrensrechte und -

pflichten nach diesem Gesetz. Er hat der Erlassbehörde um-

fassende Auskunft über seine wirtschaftlichen Verhältnisse zu 

erteilen. 

2 Verweigert der Gesuchsteller trotz Aufforderung und Mah-

nung die notwendige und zumutbare Mitwirkung, tritt die 

Erlassbehörde nicht auf das Gesuch ein. 

3 Die Erlassbehörde verfügt über sämtliche Untersuchungs-

mittel nach diesem Gesetz. 

4 Das Verfahren ist kostenfrei. Bei offensichtlich unbegründe-

ten Gesuchen können Kosten erhoben werden. 

 

 

--- § 194d (neu) e) Rechtsmittel 

Gegen den Entscheid der Erlassbehörde kann Beschwerde 

beim Regierungsrat gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz 

erhoben werden. 

 

 

F. Steuerstrafrecht 

§ 209 Abs. 1 Bst. a, Abs. 2 und 3 

1 Die Strafverfolgung verjährt: 

a) bei Verletzung von Verfahrenspflichten zwei Jahre und 

§ 209 Abs. 1 Bst. a, Abs. 2 und 3 

(1 Die Strafverfolgung verjährt:) 

a) bei Verletzung von Verfahrenspflichten drei Jahre und bei 
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bei versuchter Steuerhinterziehung vier Jahre nach dem 

rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, in dem die Ver-

fahrenspflichten verletzt oder die versuchte Steuerhinterzie-

hung begangen wurden; 

2 Die Verjährung wird durch jede Strafverfolgungshandlung 

gegenüber der steuerpflichtigen Person oder gegenüber 

einer der in §§ 204 und 205 genannten Personen unterbro-

chen. Die Unterbrechung wirkt sowohl gegenüber der 

steuerpflichtigen Person wie gegenüber diesen andern Per-

sonen. Mit jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungs-

frist neu zu laufen; sie kann aber insgesamt nicht um mehr 

als die Hälfte ihrer ursprünglichen Dauer verlängert werden. 

3 Die im Steuerstrafverfahren auferlegten Bussen und Kos-

ten verjähren nach § 140. 

 

versuchter Steuerhinterziehung sechs Jahre nach dem 

rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, in dem die Verfah-

renspflichten verletzt oder die versuchte Steuerhinterziehung 

begangen wurden; 

Bst. b und c unverändert 

2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der 

Verjährungsfrist eine Strafverfügung erlassen wurde (§ 213 

Abs. 1). 

3 Die im Steuerstrafverfahren auferlegten Bussen und Kosten 

verjähren nach § 140. Stillstand und Unterbrechung richten 

sich nach § 139 Abs. 2 Bst. b und c sowie Abs. 3 Bst. a-c. 

 

§ 226 Abs. 1 

1 Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung im Sinne von 

§§ 202 bis 204 gefälschte, verfälschte oder inhaltlich un-

wahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgs-

rechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheini-

gungen von Drittpersonen zur Täuschung gebraucht, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 

bestraft. 

§ 226 Abs. 1 

1 Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung im Sinne von §§ 

202 bis 204 gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre 

Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen 

oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen von Dritt-

personen zur Täuschung gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine bedingte 

Strafe kann mit Busse bis zu 10 000 Franken verbunden 

werden. 

 

 

§ 227 Abs. 1 

1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und 

§ 227 Abs. 1 

1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und 
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abgezogene Steuern zu eigenem oder fremdem Nutzen 

verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren o-

der Geldstrafe bestraft. 

abgezogene Steuern zu eigenem oder fremdem Nutzen 

verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis 

zu 10 000 Franken verbunden werden. 

 

§ 228 

1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt nach 

Ablauf von zehn Jahren seit der letzten strafbaren Tätig-

keit. 

2 Die Verjährung wird durch jede Strafverfolgungshandlung 

gegenüber dem Täter, dem Anstifter oder dem Gehilfen 

unterbrochen. Die Unterbrechung wirkt gegenüber allen 

Beteiligten. Mit jeder Unterbrechung beginnt die Verjäh-

rungsfrist neu zu laufen; sie kann aber insgesamt nicht um 

mehr als fünf Jahre hinausgeschoben werden. 

 

§ 228 

1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt nach Ab-

lauf von fünfzehn Jahren seit der letzten strafbaren Tätigkeit. 

2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der 

Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist. 

 

 

G. Redaktionelle Änderungen 

§ 29 Abs. 3 

3 Geschäftsmässig begründete Abschreibungen von Akti-

ven sind zulässig, soweit sie buchmässig oder, wenn eine 

kaufmännische Buchhaltung fehlt, in besonderen Ab-

schreibungstabellen ausgewiesen sind. Auf immateriellen 

Rechten (Patent-, Firmen-, Verlags-, Konzessions- und Li-

zenzrechte) sowie beweglichen Betriebseinrichtungen von 

Selbstständigerwerbenden (Maschinen, Mobiliar, Fahr-

zeuge, EDV) sind Sofortabschreibungen auf einen Fran-

§ 29 Abs. 3 

3 Geschäftsmässig begründete Abschreibungen von Aktiven 

sind zulässig, soweit sie buchmässig oder bei vereinfachter 

Buchführung nach Art. 957 Abs. 2 OR in besonderen Ab-

schreibungstabellen ausgewiesen sind. Auf immateriellen 

Rechten (Patent-, Firmen-, Verlags-, Konzessions- und Lizenz-

rechte) sowie beweglichen Betriebseinrichtungen von Selbst-

ständigerwerbenden (Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge, EDV) 

sind Sofortabschreibungen auf einen Franken zulässig. 
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ken zulässig. 

 

 

§ 143 Abs. 2 

2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständi-

ger Erwerbstätigkeit und juristische Personen müssen der 

Steuererklärung die unterzeichneten Jahresrechnungen 

der Steuerperiode oder, wenn sie nach dem Obligatio-

nenrecht nicht zur Führung von Geschäftsbüchern ver-

pflichtet sind, Aufstellungen über Vermögen und Schul-

den, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen 

und Privateinlagen beilegen. 

 

§ 143 Abs. 2 

2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger 

Erwerbstätigkeit und juristische Personen müssen der Steu-

ererklärung die unterzeichneten Jahresrechnungen der Steu-

erperiode oder bei vereinfachter Buchführung nach Art. 957 

Abs. 2 OR Aufstellungen über Vermögen und Schulden, Ein-

nahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und Privat-

einlagen beilegen. 

 

 

§ 250c Abs. 2 und 4 

2 Für die übrigen Änderungen bei der Quellensteuer und 

für die Änderungen bei der Grundstückgewinnsteuer gilt 

das Übergangsrecht der §§ 245 und 246 analog mit 

Stichtag 31. Dezember 2014. 

4 Die Bestimmungen betreffend Kosten der berufsorientier-

ten Aus- und Weiterbildung (§§ 18 Abs. 2, 28 Abs. 1, 29 

Abs. 2 Bst. f, 33 Abs. 3 Bst. g, 34 Bst. b, 65 Abs. 1 Bst. g) 

und betreffend den Sozialabzug nach § 35 Abs. 1 Bst. d 

finden erstmals auf die im Kalenderjahr 2016 zu Ende ge-

hende Steuerperiode Anwendung. 

 

§ 250c Abs. 2 und 4 

2 Für die Änderungen bei der Quellensteuer und für die Än-

derungen bei der Grundstückgewinnsteuer gilt das Über-

gangsrecht der §§ 245 und 246 analog mit Stichtag 31. De-

zember 2014. 

4 Die Bestimmungen betreffend Kosten der berufsorientier-

ten Aus- und Weiterbildung (§§ 18 Abs. 2, 28 Abs. 1, 29 Abs. 

2 Bst. f, 33 Abs. 3 Bst. g, 34 Bst. b [Aufhebung], 65 Abs. 1 

Bst. g) und betreffend den Sozialabzug nach § 35 Abs. 1 Bst. 

d finden erstmals auf die im Kalenderjahr 2016 zu Ende ge-

hende Steuerperiode Anwendung. 

 

 

 

 


